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Zeitung .

Die neue Landessischerriordnung .
i .

An vereinzelten Maßnahmen zum Schutz der Fischbestände
gegen Raubfischerei und nachtheilige Einwirkungen Dritter hat
es zwar im Großherzogthum , auch unter den ehemaligen Landes¬
herrschaften , zu keiner Zeit gefehlt ; zu einer befriedigenden Ord¬
nung dieses Zweiges der Bolkswirthschaft nach bestimmten ein¬
heitlichen Gesichtspunkten kam es indeß erstj 1870 mit der Er¬
lassung des unter 'm 3 . März d . I . verkündeten Gesetzes über die
Ausübung und den Schutz der Fischerei und der hiezu ergangenen
Vollzugsverordnung vom 11 . Januar 1371 . Denn mit der Er¬
lassung dieser Vorschriften wurde erstmals dem Grundsatz der
schädlichen Bewirthschaftung der Fischwasser und der Fernhaltung
schonlicher Einflüsse auf Fischbestand und Fischerei bestimmter
Ausdruck verliehen , d . h . einestheils dem Fischereiberechtigten
in einer Anzahl Beziehungen gewisse Schranken auferlegt (durch
Festsetzung von Schonzeiten und Schonmaßen , durch Untersagung
gewisser Fanggeräthe und Fangweisen rc . ) , anderntbeils aber der
Fischerei hinwiederum gegen schädigende Einwirkungen , nament¬
lich gegenüber der Verunreinigung von Fischwassern und gegen
das Ucbcrhandnehmen schädlicher Thiere , ein wirksamer Schutz
gewährt .

Die Fortbildung des auf dieser Grundlage geordneten Fische¬
reirechts wurde nicht unwesentlich beeinflußt durch das Be¬
streben , die Ordnung des Fischereiwesens im Lande in thunliche
Uebereinstimmung mit jenen der unmittelbar angrenzenden Nach¬
barländer zu bringen . Ein erster , von der Regierung des Groß¬
herzogthums unternommener Versuch , für die Lachsfischerei im
ganzen Gebiet des Rheins einej einheitliche Regelung herbeizu¬
führen , scheiterte an dem damaligen Widerstand Hollands und
die von allen übrigen Rheinuferstaaten bereits gutgchcißene
Mannheimer Konvention vom 27 . November 1869 trat in Folge
dessen nicht in Wirksamkeit . Einen besseren Erfolg hatte die Be¬
mühung , mit den Regierungen von Elsaß - Lothringen und der
Schweiz über gleichmäßige Grundsätze hinsichtlich der Fischerei
im Rheingebiet sich zu vereinbaren , und die betreffenden , im
Jahr 1877 zum Abschluß gebrachten Uebereinkünfte zwischen
den drei Staaten sicherten von jenem Zeitpunkt ab in den
wichtigsten Beziehungen eine einheitliche und gleichmäßige Hand¬
habung der Fischereipolizei im ganzen Gebiet des Oberrheins .
Die Verhandlungen über eine vertragsmäßige Regelung der
Lachsfischerei mit dem Ziel , auch der oberrheinischen Fi¬
scherei einen verhältnismäßigen Antheil an dem Lachsfang zu
verschaffen , wurden erst im Anfang der achtziger Jahre wieder
ausgenommen und fanden in dem Berliner Staatsoertrag vom
30 . Juni 1835 einen glücklichen Abschluß . Dieser Vorgang
in Verbindung mit Len inzwischen gewonnenen Erfahrungen
fischereipolizeilicher Art gab zu einer Durchsicht der

^
badisch-

elsässisch - schweizerischen Ucbereinkunft von 1877 Anlaß , welche
nach längeren Verhandlungen in Luzern vom 18 . Mai 1887

zum Abschluß einer neuen Ucbereinkunft unter den drei ober¬
rheinischen Staaten führte . Ein Jahr vorher hatte das Ge¬

setz vom 3 . März 1870 selber in der Novelle vom 26 . April
1886 , namentlich durch Einfügung von Vorschriften über die

Ermöglichung der Anlage von Fischwegen , sowie übereine ander¬
weite Ordnung des Marktverkehrs mit Fischen während der

Schonzeiten , nicht unwesentliche Erweiterungen erfahren . Die

unterm 11 . Januar 1871 erlassene , im Lauf der beiden Jahr¬
zehnte mehrfach mit Nachträgen versehene Fischereiverordnung
war unter diesen Umständen einer völligen Umarbeitung zu unter¬

ziehen, welche Arbeit mit der in jüngster Zeit erfolgten Verkün¬

dung der neuen Landesfischereiordnung vom 3 . Fe¬
bruar d . I . ihren Abschluß erreicht hat . Die Regelung ein¬

zelner wichtiger Zweige der Fischereipolizei auf einer von der

seitherigen ganz verschiedenen Grundlage , für welche im An¬
schluß an den badisch - elsässisch - schweizerischen Vertrag die neue
Landesfischereiordnung sich entschieden hat , werden einige Aus¬

führungen über die Richtung , in welcher sich jene anderweitc Re °

gelung bewegte, angemessen erscheinen lassen .
Jede polizeiliche Ordnung des Fischereiwcsens muß von dem

Gedanken der Nachhaltigkeit der Fischereiwirthschaft ge¬
leitet sein , also darauf Bedacht nehmen , daß die Reproduktion
der Fischwelt sicher gestellt sei. Deßhalb sahen schon die ältesten
Fischerordnungen des Landes — und einzelne reichen bis in das
14. Jahrhundert und weiter hinauf — einen Frühjahrs - und

Spätjahrsbann vor , während dessen jede Art der Fischerei zu
ruhen habe , damit die Fische ungestört ihrem Lmchgeschäft ob¬

liegen können . Aber diese Fürsorge allein würde nicht hingereicht
haben , der obigen Forderung zu ihrem Rechte zu verhelfen , inso¬
fern die Reproduktionsfähigkeit der Fische an ein bestimmtes
Alter geknüpft ist . Hand in Hand mit der Festsetzung gewisser
Schonzeiten geht daher die Vorschreibung bestimmter Schsu -

oder Mindestmaße für die einzelnen Fischgattungen , um den

-Fang halbwüchsiger Fische , welche zu der Erhaltung ihrer Art
mach nichts beizutragen vermögen , auszuschließen . Die Wirksam¬
keit solcher Schonmaßvorschriften ist aber im Wesentlichen von
der Beschaffenheit der beim Fischfang verwendeten Gezeuge be¬

dingt ; denn nur Netze oder Reusen von bestimmter Maschenwcite
lassen kleinere Fische unbehelligt durchschlüpfen , während eng¬
maschige Netze auch diese dem Fangergebniß einverleiben würden .
Schonzeiten , Schonmaße u . Vorschriften ü,ber d ie Ma¬
schenweite der Netze bilden demgemäß den Kernpunkt jeder ver-

münftigenOrdnung des Fischereiwesens und von der mehr oder min¬
der glücklichenArt und Weise dieser Ordnung wird die befriedigende
Gestaltung des Fischereiwesens eines Landes im Wesentlichen be¬

dingt sein . Da aber gerade in diesen Punkten die augenblick¬
lichen Interessen der Gewerbefischer mit den höheren volkswirth -

schaftlichcn Interessen sich kreuzen, so ist die Lösung der Aufgabe
keineswegs eine leichte. Die neue Verordnung hat versucht » bei
aller Wahrung der allgem . volkswirthschaftlichen Gesichtspunkte
den Interessen der Erwerbsfischer etwas mehr als seither Rech¬
nung zu tragen , was allerdings mit einer komplizirtercn Ge¬
staltung der Regelung im Einzelnen erkauft werden mußte .

Bei der Entscheidung über die Art der Festsetzung der Schon¬
zeiten stei en im Wesentlichen zwei Systeme in Frage : das a b-

solute Schonzcitsystem und das System der sog . Indivi¬
dual - oder Spezia lschonzeiten . Jenes , welches die alten
Fischereiordnungen allein kennen und für das man sich in dem
größten Theil von Morddeutschland entschieden hat , bedeutet , daß
zu bestimmten Jahreszeiten , welche man mit der Laichzeit der

meist vorkommenden Fischarten zusammenfallend sich denkt, der
Fischfang im Grundsatz gänzlich untersagt ist ( Frühjahrs¬
bann , Herbst - und Winterbanfl ) . Das andere System ordnet die
Schonzeiten nicht schematisch, s sondern individuell für die
einzelnen Fischarten nach dem crfahrungsgemäßen Verlauf ihres
Laichgeschäfts , beschränkt sich aber dabei meist auf die Festsetzung
von Schonzeiten für die werthvollsten Fischarten , gibt also den
Fang der minderwerthigen Fische das ganze Jahr frei .

Dieseitherige Ordnung in Baden hatte zwischen diesen beiden Sy¬
stemen zu vermitteln gesucht, indem für die im Winter laichenden
Salmoniden (Lachs, Seibling , See - und Bachforelle ) eine Spazial -
schonzeit , für alle übrigen Fische aber eine generelle ( absolute )
Frühjahrsschonzeit ( vom 15. April bis Ende Mai ) verordnet
war , während welch' letzterer die Fischerei — ausgenommen auf
Lachse, Seeforellen und Maifische — schlechthin in allen Ge¬
wässern ruhte . Diese während voller sechs Wochen den Gewerbs -
fischern aufgenötbigte Unthätigkeit wurde begreiflicherweise in
hohem Grade lästig empfunden ; würde man aber , wie dies in
einzelnen Staaten Norddeutfchlands , auch in Hessen , der Fall ,
um diese Benachtheiligungen herabzumindern , auch während der
Schonzeit den Fischfang an bestimmten Wochentagen freigegeben
haben , so wäre damit der wesentlichste Vortheil der Schonzeit
selber wieder verloren gegangen und man hat daher seitens der
oberrheinischen Staaten zu diesem Auskunftsmittel sich nicht zu
entschließen vermocht . Jene schematische Festsetzung einer gene¬
rellen Frühjahrsschonzeit in der seitherigen Verordnung hatte
aber auch den weiteren Nachtheil , daß nur eine Minderzahl der
Frühjahrs - und Sommerlaicher thatsächlich den der Fischwelt
zugedachten Schutz genoß ; denn alle jene Fischarten , welche
vor dem 15. April oder nach dem 31 . Mai in die Laichperiode
eintreten , waren desselben nicht theilhaftig . Für Baden traf diese
Folge u . a . beisvielsweise hinsichtlich der werthvollen A e s ch e zu ,
die gewöhnlich schon im Monat März verlaicht und deren offenkun¬
dige Abnahme in den inländischen Gewässern mit dem seitherigen
Mangel eines Schutzes wohl in Zusammenhang gebracht wer¬
den darf .

Diese Erwägungen haben dazu geführt , in der neuen ober¬
rheinischen Fischereiübereinkunft und demgemäß in der nun¬
mehrigen Landesfischereiorduung dasSystemderJndividual -
oder Spezialschonzeiten — unter Beseitigung des seitherigen
allgemeinen Frühjahrsbanns — grundsätzlich durchzuführen , und
es sind nunmehr — entsprechend dem mittleren Verlauf der
Laichperioden — f . f . besondere Schonzeiten vorgesehen : vom 1 .
März bis 30 . April für Aeschen und Regenbogenforellen ;
vom 1 . April bis 31 . Mai für Zander ; vom 1 . Mai bis
30 . Juni für Karpfen , Schleien und Barben ; vom 1 . Ok¬
tober bis 3l . Dezember für Seeforellen ; vom 10 . Oktober bis
10 . Januar für See - und Bachforellen ; vom 1 . November bis
31 . Dezember für Saiblinge . Wenn danach alle übrigen Fische
das ganze Jahr hindurch gefangen werden dürfen —
Lachse und Felche während ihrer Laichperioden — 11 . November
bis 21 . Dezember und 15 . November bis 15 . Dezember — übri¬
gens nur unter besonderen Kontrolen und bestimmten verpflich¬
tenden Auflagen in Bezug auf Sammlung der Laichelemente —
so kann die Frage entstehen , ob bei dieser Ordnung der Dinge
die Nachhaltigkeit des Fischbestandes eben jener Fischarien nicht
gefährdet sei . Diese Frage darf aber füglich verneint werden , da
die hier in Betracht kommenden Fischarten — zumeist die Gruppe
der geringwerthigeren Friedfische ( Nasen , Rothaugen rc . ) in sich
schließend — durchweg durch eine ungewöhnliche Vermehrungs¬
fähigkeit ausgezeichnet sind , im Vergleich mrl der auch die weitest -
getriebene Raubfischerei eine Lichtung der Bestände kaum je her¬
beizuführen im Stande ist. Daß ausgesprochene Raubfische , wie
Hechte und Barsche , oder gefährliche Laichräubcr , wie Brachsmen ,
schon aus allgemein fischereiwirthschaftlichen Erwägungen eine
Schonzeitfestsetzung , welche leicht deren übermäßige Ver¬
mehrung im Gefolge hätte , nicht verdienen , bedarf kaum der
Hervorhebung .

Schonmaße für Fische hat die seitherige Verordnung nur
in beschränktem Maße gekannt ; die neue Verordnung setzt solche
nunmehr für alle oben erwähnten , mit einer Schonzeit bedachten
Fischarten fest , sieht ein Schonmaß , mehrfach geäußerten Wün¬
schen zufolge , übrigens auch für den Hecht vor und ebenso für
den Aal , welch ' letzterer bekanntlich seinem Laichgcschäft im Meer
obliegt und für den daher die Einführung eines Schonmaßes
vorwiegend unter dem Gesichtspunkt zu beurtheilen ist , daß nur
ausgewachsene Exemplare eine gesuchte Handelsxvaare bilden und
deßhalb der Fang halbwüchsiger Exemplare als unwirthschaftlich
zu erachten ist .

In Bezug auf die verbotenen Fang weisen und Fang¬
geräthe hat die neue Verordnung nur in wenigen Beziehun¬
gen Aendcrungen gebracht . Ein Zugeständnis ; an die Fischer
bedeutet die Bestimmung , daß in Altrbcinen , welche nicht von
beiden Seiten mit dem Hauptstrom in Verbindung stehen , nun¬
mehr über die ganze Strombreite ein Absperrcn der Wasserfläche
mittelst Sperrnetzen für zulässig erklärt ist ; eine Verschärfung
anderseits liegt darin , daß die Nachtfischerei — abgesehen von
der Fischerei auf Lachse und Maifische — als Regel verboten
und Ausnahmen nur mit ministerieller Genehmigung statthaft
sind . Ein in die Verordnung zufolge des Berliner Lachsfischerei¬
vertrags übergegangenes Verbot der Fischerei auf Lachse mit
sog . Zegens in der Zeit vom 15. bezw . 27 . August bis 26 . Ok¬
tober ist zunächst für Baden gegenstandslos , weil die unter dieser
Bezeichnung verstandene Fischerei Hierlands zur Zeit nicht vor¬
kommt . Bon diesem Verbot ist vielmehr nur die Lachsfischerei
im holländischen und preußischen Theil des Rheins berührt und
dasselbe wirkt hier um so bedeutungsvoller , weil gerade in der
zweiten Hälfte des August noch große Scharen Lachse aus dem
Meer in den Rhein cinzuziehen vflegen und nunmehr — unbe¬
helligt von den Zcgensfischereien in Holland und Preußen — in
das Gebiet des Oberrheins vorzudringen vermögen . Die gün¬
stige Wirkung dieser Bestimmung ist schon im letzten Winter in
einer Anzahl Flußstrecken bemerkbar geworden und würde es in
noch höherem Grade gewesen sein , wenn nicht die ungünstigen
niedrigen Wafferstandsverhältnisse dem Fang unerwünschte Hin¬
dernisse bereitet hätten .

Eine tiefgreifende Aenderung hat die neueLandes -Fischereiord -
nung hinsichtlich jener Bestimmungen gebracht , welche den Markt -
verkehr der Fische während der Schonzeit regeln , indem nun¬
mehr das Marktverbot ein absolutes , d . h . schlechthin wirksames
ist . Während nämlich seither zur Schonzeit Fische jeder Art in

den Verkehr gebracht werden durften , sofern sie ans privaten
Teichen und Behältern oder von außerhalb Badens entstammten ,
wodurch die Handhabung der Kontrole über Einhaltung der
Schonzeitbeftimmungen für das Fischereiaufsichtspersonal begreif¬
licherweise sehr erschwert war , soll künftighin während der Schon¬
zeiten die Versendung , Veräußerung , Feilhaltung von Fischen
der betreffenden Art ( auch in Gasthäusern rc. ) unbedingt
untersagt sein , gleichviel also , wo , wann und von wem die der
Schonzeit unterworfenen Fische gefangen worden sind . Offenbar
ist srst mit einer solchen Gestaltung des Marktverbots , unter
welches übrigens in ebenmäßiger Weise auch die mit einem
Schonmaß ausgestatteten Fischarten fallen , für die Durch¬
führung der Vorschriften über Schonzeiten und Schonmaße eine
ichere Grundlage gegeben, zumal wenn , wie zu erwarten , in den

zwei anderen Konventionsstaaten die Regelung in gleicher Weise
erfolgt . Denn wenn die verbotswidrig während der Schonzeit
gefangenen Fische eine Berwerthung nicht mehr finden können ,
Mt ein wesentlicher Anreiz zur Umgehung der Schonvorschriften
weg , ein Umstand , der besondere Bedeutung erhält namentlich
in Ansehung solcher Fischwaffer , auf welchen wegen ihrer Ent¬
legenheit oder Unzugänglichkeit ( wie im Schwarzwald rc . ) eine
Kontrolirung der Fischerei selber nicht immer in genügendem
Maße stattfinden kann .

Dieser absolute Charakter des Marktverbots für Schonzeit -
Fische erleidet übrigens eine Ausnahme in Betreff der Lachse
und Felchen , die freilich nur eine scheinbare ist . Denn da bei¬
derlei Arten von Fischen während ihrer Schonzeiten unter ge¬
wissen Bedingungen allgemein gefangen werden dürfen — siehe
oben — so kann folgerichtig von einem Ausschluß der gefange¬
nen Fische vom Verkehr nicht die Rede sein . Die Erfüllung
jener Bedingungen — die Entnahme der Laichelemente zu Zwecken
der künstlichen Fischzucht — wird bei den Lachsen durch das Auf¬
sichtspersonal mittelst Anlegung einer gestempelten Plombe be¬
urkundet und das Vorhandensein dieser Plombe bildet die Vor¬
aussetzung für die Zulassung der Lachse zum Marktverkehr ; für
die Felchen dagegen ist ein solcher Plombirungszwang nicht vor -
geschriebcn , und zwar wegen der Schwierigkeit der Durchführung
einer derartigen Anordnung bei den nicht selten vorkommenden
Massenfängen dieser Fischart . ( Schluß folgt . )

Literatur .
Luise , Königin von Preußen . Deutsche Ausgabe nach Hudsons

lüks Lllä rimos ot 1»oui8a , tzuvsn ot krussia , unter Mitwir¬
kung von W . Wagner bearbeitet von vr . pkil . R . Carl und
Karl Fr . Pfau . Verlag von Karl Fr . Pfau in Leipzig .
In 15 Lieferungen ä 40 Pf . Komplet drosch . 6 M . ; in
hochelegantem Einband 7 M . 50 Pf .

Von diesem Werke , das unsere Leser bereits durch mehrfache
Besprechung kennen, werden uns soeben die weiteren Lieferungen
5 , 6 und 7—10 zugesandt . Wenn die vorhergehenden Hefte mehr
die breite Basis bildeten , auf der sich das ganze , groß angflegte
Werk aufbaut , so zeigen diese uns vorliegenden weiteren Liefe¬
rungen die interessanteste und überraschendste Detailmalerei , die
man sich denken kann . Das Bild „ unserer Luise"

, das uns hier
entgegentritt , ist in seiner Wahrheit , seiner schlichten Naturtreue
vielleicht einzig in seiner Art . Eben diese Wahrheit aber ist es ,
die den Leser entzückt und den größten Vorzug des Werkes bil¬
det , denn das Schöne und Edle kann nicht schöner dargestellt
werden , als wenn man es ohne Zuthaten wiedergibt , wie es ist .
Mau lese nur die ergreifenden Schilderungen von Luisens täg¬
lichem Leben in dem stillen Paretz und auf der lieblichen Pfauen¬
insel , oder von ihren Reiseerlebnissen in Schlesien , Pommern ,
Preußen und im Harzgebirgc ; man beobachte sie als Gattin und
Königin , in Freud und Leid , in der glücklichen Zeit des Friedens
und den schweren Unglücksjabren des Krieges , — und jeder wird
zugeben , daß das Buch bestimmt und berechtigt ist , Eigenthum
des ganzen deutschen Volkes zu werden . Wir empfehlen unfern
Lesern dieses Werk aus voller Ueberzeugung .

Soeben sst das erste Heft der neuen Auflage von Pierer ' s
Konversationslexikon erschienen , welches im Berlage von W -
Spemann in Berlin und Stuttgart von Prof . Jos . Kürschner
herausgegeben wird . Ein in jedem Betracht durchaus originelles
Werk . Die Einrichtung des Druckes mit den großen in 's Auge
fallenden Stichworten ist sehr übersichtlich und erleichtert außer¬
ordentlich die Benutzung . Ein ganz neuer Gedanke wird ver¬
wirklicht durch die gleichzeitige Bearbeitung eines Sach - und
S P r a ch en l exi k o n s , wie sie hier hergestellt ist . Neben den
Hauptkolumnen jeder Seite befindet sich nämlich eine schmale
Spalte , in welcher die gebräuchlichsten Ausdrücke aus 12 Sprachen
(Böhmisch , Dänisch , Englisch , Französisch , Griechisch, Holländisch ,
Italienisch , Lateinisch , Russisch , Schwedisch , Spanisch und
Ungarisch ) in ein Gesammtalphabet eingeordnet sind . Auch den
Stichworten der Hauptkolumnen sind meistens die Uebersetzungen
in obigen Sprachen beigefügt . Es fehlt nur noch Volapük » um
die Universalität dieses Sprachhilfsmittels vollständig zu machen .
Die Namen der Mitarbeiter bieten Bürgschaft , daß das Werk
nach allen Richtungen auf der Höhe seiner Aufgabe stehen wird ,
die im 1 . Heft enthaltenen Illustrationen lassen auch in dieser
Hinsicht nur Vorzügliches erwarten . Das Werk wird in 230
Lieferungen ( 12 Bänden ) erscheinen, deren jede nur 35 Pfennig
kostet.

Die „Deutsche Revue " über das gesammte natio¬
nale Leben der Gegenwart (herausgegeben von Richard
Fleischer , Verlag von Eduard Trewendt in Breslau ) bringt im
Februarheft den ersten Abschnitt einer Novelle von Ludwig
Habicht „Wanda Wild "

. Die Fortsetzung der Erinnerungen an
Botho von Hülsen , gesammelt von Helene von Hülsen , sowie
folgende Aufsätze : Albert Schäffle , die finanziell - wirthschaftliche
Kriegsbereitschaft des Staates und der Privaten . (Schluß .)
Julius Budge , Die Haut des Menschen (U .) , Siegmund Münz ,
Francesco Crispi ( >! . ) , Rußlands Schwächen . (Von einem preu¬
ßischen General . ) Georg Weber , Bor zweihundert Jahren ( l .) ,
K . Bruchmann , Die klassische Bildung . Daraus folgen die Be¬
richte aus allen Wissenschaften , eine Revue über die Fortschritte
im Kunstgewerbe , Handel und in der Industrie und Literarische
Berichte .

Verantwortlicher Redakteur: Wilhelm Harder in Karlsruhe .
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5 Toscan . Central Fr . 103 .70
5 Weststc . Eisb . 1880stfr .Fr . 100 .50

Pfandbriefe .
4 Rh . Hyp .-Bk .-Pfdbr .

106 .50 5 Preuß .Cent .-Bod .-Cred .
84 .60 verl . s 110 M .
83 .20 4 dto . „ L100M .
73.20 4' /2Oest .B .-Crd .-Anst .fl.

35 .40 3 Raab -Oedenb .Ebenf . Gold 5 Ruff . Bod .-Cred . S . R .
U9 .— steuerfrei M . 61 .90 4°/oSüd -Bod .-Cr .-Pfdb .

128 .80 4 Rudolf (Salzkgut ) i . Gold ! Verzinsliche Looss .
steuerfrei 93.80 -3' /-Cöln -Mind .Thlr . 100 132 40

103 .10 4Ocsterr .v . 1854fl .
103 .90 "
101 .70

4 Elisabeth steuerfrei fl.
5 Mähr . Grenz -Bahn fl.
5 Oest .Nordwest - Gold -

Obl . M .
5 Oest .Nordw . IR .4 . fl .
5 Oest .Nordw . I- ü . tt . fl .
4 Vorarlberger fl.

99 .90 !
64 .50

Elisabeth Pr .-Akt . fl .
104 .20 6 Buffalo N .-Y . u . Phil . ! 1 Bayrische

— ! Cons . Bonds — . — >1 Badische

250 109.
5 , v . 1860 „ 500 110 .20
4Raab -GrazerThlr . 100 97 .20

Unverzinsliche Loose
Per Stück .

Braunschw .Thlr .20-8oofe 97 .70
Oest .fl . lOO-Loose v . 1364 272 . —
Oesterr . Kreditloosefl . 100

von 1858 290 .50
Ungar .Staatsloosefl . 100 208 .90
Ansbacher sl .7- Loose 30 . 70
Augsburger fl. 7-Loose — . —
Freiburger Fr . 15-Loose 30 .40
Mailänder Fr . lO-Loose 15 .90
Meininger fl . 7 -8oose 23 .60
Schwed . Thlr .-10-8oose 66 .50

Wechsel «nd Sorten .
Paris kurz Fr . 100 80 . 75
Wien kurz fl. 100 160 .60

138 .70 Amsterdam kurz 100 fl . 169 .10
?London kurz 1 Pf . St . 20 .38

101 .80

Bürgerliche Rechtspflege .
Konkursverfahren .

8 . 704 . Nr . 916 . Bühl . In dem
Konkursverfahren über das Vermö
des Kaufmanns Johann Graf ,
Habers der Firma „ Johann Graf " in
Varnhalt , ist zur Abnahme der Schluß¬
rechnung des Verwalters , zur Erhebung
von Einwendungen gegen das Schluß -
verzeichniß der bei der Vertheilung zu
berücksichtigenden Forderungen und zur
Beschlußfassung der Gläubiger über die
nicht verwerthbarenBermögensstücke der
Schlußtermin auf :

Donnerstag den 15 . März 1888,
Vormittags 9 Uhr ,

vor dem Großh . Amtsgerichte hie'. selbst
bestimmt .

Bühl , den 13 . Februar 1888 .
Boos ,

Gerichtsschreiber des Gr . Amtsgerichts .
Oeffentliche Bekanntmachungen .

8 .698 . Eisenthal .
Konkurs

über das Vermögen des
Kaufmanns Johann Graf
in Varnhalt detr .

Zur Vertheilung von 18,108 M . 52 Pf .
Forderungen nichtbevorrechtigter Kon¬
kursgläubiger , sind nach dem auf der
Gerichtsschreiberei Großh . Amtsgerichts
Bühl zur Einsicht der Betheiligten nie¬
dergelegten Verzeichniß 10,007 M . 89 Pf .
verfügbar , was ich gemäß 8 139 K .O .
hiermit öffentlich bekannt mache.

Eisenthal , den 13. Februar 1888.
K . Harbrecht ,

Konkursverwalter .
8 -701 . Furtwangen . Im Kon¬

kurse über das Vermögen des Lambert
Faller , Uhrmacher in Gütcnbach , soll
mit Genehmigung des Gläubigeraus¬
schusses die Schlußvertheilung erfolgen ,
wozu 596 Mark 84 Pf . verfügbar sind ;
zu berücksichtigen sind 22 Mk . 30 Pf .
bevorrechtigte und 7101 Mk . 55 Pf .
nicht bevorrechtigte Forderungen .

Furtwangen , den 12. Februar 1888.
Der Konkursverwalter :

Schirrmann , Großh . Notar .
8 .702 . Furtwangen . Im Kon¬

kurse über das Vermögen des Wag¬
ners Taver Merz von Furtwangen
soll mit Genehmigung des Gläubiger¬
ausschusses die Schlußvertheilung erfol¬
gen , wozu 1179 Mk . 86 Pf . verfügbar
sind ; zu berücksichtigen sind 92 Mark
34 Pf . bevorrechtigte und 4856 Mark
59 Pf . nicht bevorrechtigte Forderungen .

Furtwangen , dcu 12. Februar 1888.
Der Konkursverwalter :

Sckirrmann , Großh . Notar .
Entmündigung .

8 .685 . Nr . 1067 . Frei bürg . Mit
Erkenntniß des König ! . Amtsgerichts
Leipzig vom 5 . Dezember v . I . wurde
der Handlungsgehilfe ^ Heinrich Alfred
Streicher von Freiburg , zur Zeit in
Leipzig , wegen Geisteskrankheit ent¬
mündigt , was mit dem Anfügen be¬
kannt gemacht wird , daß demselben
Herr Emil Wunsch , Schneidermeister
hier , als Vormund bestellt ist.

Freiburg . den 9 . Februar 1888.
Großh . bad . Amtsgericht .

Abth . für freiwillige Gerichtsbarkeit :
Wasmer .

Erbeinweijungen .
8 .561 .3, Nr . 1410 . Radolfzell .

Das Großh . Amtsgericht hier hat heute
verfügt :

„ Die Witwe des Landwirths Mo¬
niert Paul , Franziska , geb . Moos -
brugger in Hausen a . d . A . , hat um
Einweisung in Besitz und Gewähr der
Verlassenschaft ihres Ehemannes gebeten.
Etwaige Einwendungen sind binnen
drei Wochen hier geltend zu machen ,
indem sonst dem Gesuche stattgegeben
wird .

"
Radolfzell , den 28 . Januar 1888,

Der Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :
Häusler .

8 .607 .3 . Nr . 1238 . Schopfheim .
Daß Gr . Amtsgericht dahier hat heute
beschloss. .! :

schuft auf Ableben seines Vaters , Jo¬
hann Georg Gantner von hier , beru¬
fen und wird hiermit aufgefordert , sich

binnen drei Monaten
von heute an zur Empfangnahme sei¬
nes Erbtheils dahier zu melden , an¬
dernfalls die Erbschaft Denen zugetheilt
würde , denen sie zugefallen wäre , wenn
er, der Borgeladene , z . Zt . des Erb¬
anfalls nicht mehr gelebt hätte .

Bruchsal , den 8. Februar 1888.
Großh . Notar
Kirchgeßner .

Handelsregistcreintrage .
8 .622 . Mannheim . In das Han¬

delsregister wurde eingetragen :
1 . O -Z - 620 des Firm -Reg . Bd - II

zur Firma „ Schmidt L Oberlis "
m Mannheim . Die dem Kaufmann
Emil Daub in Mannheim ertheilte
Prokura ist erloschen.

2 . O -Z - 665 des Firm .Reg . Bd . II .
zur Firma „ Fr . Höpsinger " in
Mannheim - Diese Firma ist erloschen-

3 O .Z - 578 des Firm -Reg . Bd . II .
zur Firma „Peltzmann L Kämme¬
rer in Mannheim . Diese Firma ist
erloschen.

4 . O Z 342 des Firm -Reg . Bd II .
zur Firma „ C . Götz " in Mannheim -
Diese Firma ist erloschen.

5 O .Z . 278 des Firm .Reg Bd . II .
zur Firma „Hans Post " in Mann¬
heim . Diese Firma ist erloschen.

6 . O .Z . 57 des Ges .Reg - Bd . VI .
Firma „P - L Hans Post " in Mann¬
heim . Die Gesellschafter sind : 1 - Paul
Post , Kaufmann , und 2 . Hans Post ,
Kaufmann , beide in Mannheim wohn¬
haft . Die Gesellschaft hat unterm 1 .
Januar d - I . begonnen und ist ein
Jeder der beiden Theilhabcr berechtigt ,
die Firma zu zeichnen und die Gesell¬
schaft zu vertreten .

7 . O -Z - 711 des Firm -Reg - Bd - I .
zur Firma „ Edouard Freyseng " in
Mannheim . Diese Firma ist erloschen-

8 . O Z . 58 des Ges Reg . Bd . VI.
zur Firma, „M - Altschul L Sohn "
m Mannheim . Die Gesellschaft wurde
durch den am 12 . Dezember 1887 er¬
folgten Tod des Geschellschafters Mi¬
chael Altschul aufgelöst ; der Theil¬
haber Oskar Altschul übernimmt sämmt -
liche Activen und Passiven und - führt
das Geschäft unter Beibehaltung der
bisherigen Geschellschaftssirma als Ein¬
zelfirma fort .

9 . O .Z . 482 des Firm -Reg . Bd . III .
Firma „ M - Alt schul ck ^ -ohn " in
Mannheim Inhaber Oskar Altschul ,
Kaufmann in Mannheim .

10 O . Z 495 des Firm Reg - Bd - II .
zur Firma „Zinser

" in Mannheim -
Diese Firma ist erloschen.

11 OZ - 129 des Firm .Reg . Bd . II -
zur Firma „Heinrich Brenzinger "
m Mannheim . Diese Firma ist er¬
loschen.

12- O .Z 437 des Firm -Reg . Bd - II -
zur Firma , „Th - Kley " in Mann¬
heim - Diese Firma ist erloschen.
^ 13. O . Z . 483 des Firm .Reg Bd - III .
Firma „ E . Speck " in Mannheim .
Inhaber Castor Speck aus Durmers¬
heim, Kaufmann , wohnhaft in Mann¬
heim . Der zwischen diesem und Ka¬
tharina Dahn am 26. Dezember 1887
zu Breiten errichtete Ehevertrag be - '
stimmt in 8 1 : Die Brautleute geben
jedes den Betrag von einhundert Mark
zur ehelichen Gütergemeinschaft und
schließen damit alles weitere , jetzige und
künftige , aetive und passive , liegende ,
und fahrende Vermögenseinbringen ge- '
maß 8 -R . S . r500 von der ehelichen
Gütergemeinschaft hiermit aus

14 O .Z 324 des Firm .Reg Bd . III .
zur Firma „D . Kaufmann " in Il¬
vesheim . Diese Firma ist erloschen-

15. O .Z , 59 des Ges Reg . Band VI .
Firma „Kaufmann L Dreyfnß " in
Ilvesheim Die Gesellschafter sind :
1- Davrd Kaufmanp , Kaufmann in
Ilvesheim , und 2 . Ludwig Drcyfuß ,
Kaufmann aus Muggensturm , wohn

„ Karl August Greiner , Landwrrth Haft in Ilvesheim - Diese Gesellschaft
rn Haus ^ , hat um Einweisung in Be - hat unterm 31 . Januar 1888 begonnen
sitz und Gewahr der Verlast enschasl sei- - und ist ein Jeder der beiden Theilhaber
ner verstorbenen Ehefrau , Katharina berechtigt , die Firma zu zeichnen und

geb . Soder , gebeten . ! tue Gesellschaft zu vertreten .
Diesem Gesuche wird entsprochen , ^ 16 - O Z . 484 des Firm .Reg . Bd - III .

wenn nicht binnen 4 Wochen Ein - ! Firma „ Theodor Hirsch " in Mann¬
sprache hiergegen erfolgt .

" ! heim . Inhaber Theodor Hirsch , Kauf - ! genden Personen :
Schopsbeun , den 3 . Februar 1888 . mann aus Haßloch , wohnhaft in Mann - > 1 - Ludwig August Baum , Kaufmann ,Der G .erlchtsschreiber : heim . Der zwischen diesem und Jo - ! 2 . Carl Eckhard , Bankpräsident ,

doch auf den blosen Ewerb beschränkt
sein , so daß alles bewegliche und un¬
bewegliche Vermögen , welches die Ehe -
contrahenten gegenwärtig besitzen oder
in Zukunft durch Erbschaft , Schenkung ,
Vermächtnisse und auf jede andere Art
einseitig erhalten , von der Güterge¬
meinschaft ausgeschlossen und persön «
liches Vermögen desjenigen bleibt , der
es eingebracht oder dem es zugefallen ,
und der Gütergemeinschaft blos die
Nutznießung vom beiderseitigen persön¬
lichen Vermögen beider Ehegatten zu-
sällt , welch letztere gleichheitlich zwischen
Mann und Frau , respektive deren Er¬
ben zu theilen ist.

Mannheim , den 3 - Februar 1888-
Großh . Amtsgericht II .

Dr . Hummel .
8 .620 . Mannheim . In das Han¬

delsregister wurde unter O .Z . 65 des
Ges .Reg . Bd . VI . eingetragen :

Firma „Harmonie - Gesellschaft "

Aktiengesellschaft , errichtet auf Grund
des Gesellschaftsvertrags vom 2. De¬
zember 1887 , und Nachtrag hierzu vom
23 . Januar 1888 -

Die Gesellschaft hat Ähren Sitz in
Mannheim .

Gegenstand des Unternehmens ist die
Förderung der Bildung und Erhohlung
durch Lektüre , gesellige Unterhaltung ,
Tanz und Musik .

Das Grundkapital der Gesellschaft
beträgt 312000 M . , eingetheilt in 702
Aktien zu je 444 M . 44" ios Pfennig .
Dasselbe besteht aus dem seitherigen
Vermögen der Harmoniegcsellschaft ,
welches sich zusammcnsetzt :

s . aus den beiden Häusern l >. 2 Nr .
6 und 7 , geschätzt zu . - 400000 M
abzüglich von 200000 M .
Passiva — . . . . . 200000 M .

>>. aus Fahrnißinventar
im Werthe von . . - - 112000 M .

zusammen 312000 M .
Die Aktien lauten auf Namen und

ist die Ucbertragung der Aktien an die
Einwilligung der Gesellschaft gebunden .

Der Vorstand besteht aus 6 Mitglie¬
dern und wird durch die Generalver¬
sammlung in schriftlicher geheimer Ab¬
stimmung nach relativer Stimmenmehr¬
heit gewählt und alljährlich in der or¬
dentlichen Generalversammlung zur
Hälfte erneuert . Die zuerst austreten -
den Mitglieder werden durch das Loos
bestimmt , für die nachfolgenden Äus -
tretenden ist das Tienstalter maßgebend .

Zur Vertretung und Zeichnung der
Firma nach Außen sind je zwei Vor¬
standsmitglieder berechtigt - Bei Dar¬
lehensaufnahmen , Licgenschaftsverüuße -
rnugen , Licgenschaftserwerbungen und
Vermiethnngen müssen min - destens 5
Vorstandsmitglieder zeichnen.

Die Zusammenbcrufung der Gene - , . . _ _
ralversammlung der Aktionäre geschieht

'
sichtsrathcS sind die Herren

durch Bekanntmachung , welche Ort und " "

Zeit bezeichnen und mindestens 14 Tage
vorher erfolgen muß .
« Tie Bekanntmachungen der Gesell¬
schaft erfolgen im Reichsanzeiger und
im Aintsverkündiger zu Mannheim -

Tei Gründer der Aktiengesellschaft sind
die sämmtlichcn stimmberechtigten Mit¬
glieder der seitherigen Harmoniegcsell¬
schaft , zusammen 351 Personen , welche
in der den Beilagakten znm Handels¬
register angffchlosftncu öffentlichen Voll -
machtsurrundc namentlich anfgeführt
sind , vertreten durch die Herren :

1 . Friedrich 'Nestler , Kaufmann ,
2. Georg Selb , Anwalt ,
3 . Ludwig Hohenemser , Bankier ,
4 . Karl von Langsdorfs , Hauptmann ,
5- Wilhelm Zciler , Bankdircklor ,

alle in Mannheim wohnhaft .
Diese handeln in eigenem Namen

und gleichzeitig als Bevollmächtigte der
übrigen Gründer .

Dre Gründer haben sammtliche Aktien
übernommen .

Zu Vorstandsmitgliedern sind er¬
nannt :

100
100

H G .B . bestellten Revisoren sind die
Herren :

1- W Löchert, Buchhalter ,
2. PH . Faul junior , Procurist ,

beide in Mannheim wohnhaft .
Mannheim , den 4 Februar 1888.

Großh . Amtsgericht II -
1>r . Hummel -

L -621 . Ri an » heim . In das Han¬
delsregister wurde unter O -Z . 64 des Ge¬
sellschaftsregisters Bd - VI . eingetragen :
Firma „ Rhein - und Seeschiff¬
fahrts - Gesellschaft " in Mannheim
als Zweigniederlassung mit Hauptsitz
in Köln a . Rh . Aktiengeschellschaft
errichtet durch den Gesellschaftsvertrag
vom 13 . September 1869 und Ergän¬
zung vom 21 . September 1869 . Ge¬
genstand des Unternehmens ist der Be¬
trieb der Schifffahrt auf dem Rhein ,
seinen Nebenflüssen , in holländischen
und belgischen Gewässern , sowie auf
anderen Flüssen und auf dem Meere .
Das Grundkapital beträgt 2100000 M . ,
eingetheilt in 1000 Aktien k 600 ZN -
und in 1250 Aktien s 1200 . Die Aktien
lauten aus Inhaber . Der Vorstand
besteht aus einer oder mehreren Per¬
sonen und wird vom Aussichtsrathe
ernannt , lieber die Ernennung ist ein
notarielles Protokoll aufznnehmen . In
gleicher Weise erfolgt die Ernennung
der stellvertretenden Mitglieder des
Vorstandes .

Zur gültigen Firmirung der Gesell¬
schaft ist die Unterschrift eines Mit¬
gliedes bezw. stellvertretenden Mitgliedes
des Vorstandes oder zweier Prokuristen
erforderlich . ^ ,

Bekanntmachungen von Seiten der
Gesellschaftsorgane einschließlich der in
H 243 des H . G -B - vorgeschriebenen er¬
folgen unter der Firma der Gescsllchaft
als Aufschrift mit der Unterschrift „Der
Aufsichtsrath " oder „Der Vorstand " je
nachdem trstercr oder letzterer die Be¬
kanntmachung zu erlassen hat , im Deut¬
schen Reichsanzeiger .

Die Berufung der Generalversamm¬
lung hat außerdem in der Kölnischen
Zeitung , im Mannheimer Journal und
in der Frankfurter Zeitung zu erfolgen
Sollte eines dieser Blätter eingehen
oder sonst Per Gesellschaft unzugäng¬
lich werden , so genügt die Bekannt¬
machung in den andern so lange , bis
die Generalversammlung einen Ersatz
bestimmt hat .

Der Anssichtsrath besteht aus minde¬
stens drei und höchstens sieben Personen .

Der Vorstand besteht ans den Herren :
1 . Otto Keller , Kaufmann zu Mann¬

heim , und
2 . Rudolf Wahl je . , Kaufmann zu

Köln .
Die derzeitigen Mitglieder des Auf -

Dollars in Gold 4 .16
20 Fr .-St . 16 . 14
Souvereigns 20 .2S
Obligationen «nb Jndnftrie -

Aktien .
4Karlsruher Obl . v . 1879 —
4Mannheimer Obl . —
4Freiburg , — . —
4Konstanzer „ 100 . —
Ettlinger Spinnerei o . Zs . 129 .—
Karlsruh .Maschinenf . dto . 131 50
Bad . Zuckers . , ohne Zs . 76 20
3>'/gDeutsch .Phön .20 °/oEz . 178 —
4 Rh . Hypoth .-Bank 50 ' ,

bez . Thl . 121 .—
5 Westeregeln Alkali 156 .90
5 Hyp . Ovl . d. Dortmund .

Union 110 .—
5 Hyp . Anl . d . Oest . Alpin

Montgs 86 .60
Reichsbank Discont 3"/g
Frankf . Bank .Discont 3°/°

Tendenz : —.
eines Ehevertrags .

Sinsheim , den 4 . Februar 1888.
Großh - Amtsgericht :

Schindler .

Strafrechtspflege .
Ladungen .

K .959 .2 . Nr . 7933 Mannheim .
Der 30 Jahre alte ledige Gypser Al¬
bert Jung von Steinmauern , zuletzt
wohnhaft gewesen in Mannheim , wird
beschuldigt , daß er im Jahr 1881 als
Ersatzreservist I . Kl . ausgewandert ist.
ohne vorher der Militärbehörde Anzeige
erstattet zu haben .

Uebertretung gegen § 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs .

Derselbe wird auf Anordnung des
Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf :

Mittwoch den 21 . März 1888,
Vormittags ' ft9 Uhr ,

vor das Großh . Schöffengericht Mann¬
heim zur Hauptverhandlung geladen .

Wei unentschuldigtem Ausbleiben wird
derselbe auf Grund der nach s 472 der
Strafprozeßordnung von dem Königl .
Landwehrbezirks - Kommando zu Heidel¬
berg ausgestellten Erklärung verurtheilt
werden .

Mannheim , den 9 . Februar 1888.
DerGerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

G a l m.
K .854 .3 . Nr . 3242 . arlsruhe .
1 .

1 .

3.

1 .
2.
3.
4-

i ' r . Hubert Glaascn , Professor ,
Hermann Dyckerhoff , Kaufmann ,
Ludwig Hobenemser , Bankier ,
Max von Mayer , Major ,
Friedrich 'Nestler , Kaufmann ,
Georg Selb , Anwalt ,

alle in Mannheim wohnhaft .
Der Auffichtsrath besteht aus

6.

fol -

H aus er .
ErbvorltLung .

K .926 . 2. Bruchsal . Johann Gant¬
ner , lediger Schieferdecker von hier ,unbekannt wo abwesend , ist zur Erb¬

hanna Rosenbauin am 24 . Dezember ! 3 Carl von Langsdorfs , Hauptmann ,
1863 zu Haßloch errichtete Ehevertrag j 4 . Louis Stoll , Kaufmann ,
bestimmt unter 1 : Während ihrer Ehe ^ 5 . Wilhelm Zciler , Bankdirektor ,
soll zwar die gesetzliche Gütcrgemcinft alle in Mannheim wohnhaft . „ , , , . . . .
schast zwischen ihnen bestehen , diese je - ' Die in Gemäßheit des Artikel 209 -b i berger von Rappenau ohne Errichtung

Rudolf Wahl , Rentner zu Scheve¬
ningen ,
Engen Laugen , Geh - Kommer -
zienrath zu Köln , und
Karl Wahl , Kaufmann zu Neu¬
wied .

Mannheim , den 4 . Februar 1888.
Großh . Amtsgericht II .

ve . Hummel .

L628 - Nr - 1581 . Sinsheim . Zu
O .Z . 40 des diesseitigen Gesellschafts¬
registers wurde unterm Heutigen ein¬
getragen : Firma „ Martin Freuden¬
berger L >L>ohn " in Rappenau .

Die Gesellschafter sind die Zimmer "
leutc :

1 . Martin Freudenbcrger von Rap¬
penau und

2 . dessen L: ohn Christof » Freuden -
bergcr von dort -

Der Sitz der Gesellschaft ist Rappen¬
au und hat dieselbe am 1 Januar 1887
begonnen .

Der Theilhabcr Martin Freuden¬
berger ist vcrheirathet mit Rosine Oet
tiuger von Rappenau

Nach Eheverrrag <1. ,1. Rappenau ,
den 13. November 1858 wirft jedes der
jetzigen Ehegatten von seinem fahrenden
Vermögenseinbringen 50 fl . — 85 M .
71 Pf in die Gütergemeinschaft ein,
während alles übrige gegenwärtig
schon besitzende oder während , der Ehe
unter einem unentgeltlichen Litel arier -
fallende fahrende Vermögen der Braut¬
leute nebst den hieraus hastenden Schul¬
den für verliegenschaftet erklärt und
von der Gemeinschaft ausgeschlossen
wird -

Der Theilhaber Christof Frendenber -
gcr ist verehelicht mit Sophre Freuden

2.

3.

4.

6 .

8.

9 .

10.

11 .

12.

13

14.

16.

17 .

18.

Leopold Maxmilian B echt old ,
geb. 22 . Septbr . 1865 zuDurlach ,
Friedrich ErnstKarl Gogel , geb.
26 . Dezember 1865 zu Durlach ,
Ludwig ^ Karl Friedrich Schnörr ,
geb. 7 . Deptember1865 zu Durlach ,
Johann Jakob Gröbel , geb . 29.
August 1865 zu Grötzingen ,
Adolf Traub , geb. 25 . Mai
1865 zu Grötzingen ,
Karl Föller , geb . 6 . Februar
1865 zu Königsbach ,
Friedrich Heidenreich , geb- 30.
August 1865 zu Königsbach ,
Karl Heinrich Knödel , geb. 2.
November 1865 zu Königsbach ,
Friedrich Wilhelm Sch midt , geb .
23 . Februar 1865 zu Königsbach ,
Wilhelm Christof Knßmaul ,
geb . 23 . Dezember 1865 zu Söl¬
lingen .
Julius Leicht , geb. 13. Februar
1865 zu Söllingen ,
David Benjamin Mall , geb. 22.
August 1865 zu Söllingen ,
Robert Josef Staig er , geb. 4.
März 1865 zu Söllingen ,
Alois Sauter , geh. 2 . Mai
1865 zu Stupferich ,

15/ Theodor Grätz , geb. 30 . Oktober
1865 zu Weingarten ,
Hermann Kanzler , geb . 2 . Au¬
gust 1865 zu Weingarten ,
Karl Friedrich Martin , geb. 5.
Oktober 1865 zu Weingarten ,
Jakob Friedrich Winkler , geb.
22 . April 1865 zu Mönsheim, '

werden beschuldigt , als Wehrpflichtige
in der Absicht , sich dem Eintritte in
den Dienst des stehenden Heeres oder
der Flotte zu entziehen , ohne Erlaubniß
das Bundesgebiet verlassen oder nach
erreichtem militärpflichtigen Alter sich
außerhalb des Bundesgebiets aufge¬
halten zu haben .

Vergehen gegen 8 140 Abs . 1 Nr . 1
St . G . B .

Dieselben werden auf
Samstag den 24 . März 1888,

Vormittags 8V2 Uhr ,
vor die II . Strafkammer des Gr . Land¬
gerichts hier zur Hauptverhandlung ge¬
laden .

Bei unentschuldigtem Ausbleiben wer¬
den dieselben auf Grund der nach 8 472
der St .P .O . von dem Civilvorsitzenden
zu Durlack , bezw . Lconberg vom 6 . ,
bezw. 15 . Dezember 1887 , über die der
Anklage zu Grunde liegenden Thatsachen
ausgestellten Erklärungen verurtheilt
werden .

Karlsruhe , den 6. Februar 1888.
Großh . Staatsanwalt .

Hübsch .
Bekanntmachung .

K .966 . J .Nr . 263111s . Hannover .
Durch rechtskräftiges kriegsgerichtliches
Erkenntniß vom 28 . Januar 1888 ist
der Musketier Ludwig Gretz der 3.
Kompagnie Ostsriesischen Infanterie -
Regiments Nr . 78 aus Jöhlingen ,
Amt Durlach , domicilirt in Karlsruhe ,
in contumaciam für einen Fahnenflüch¬
tigen erklärt und zu einer Geldbuße
pon 200 Mark verurtheilt worden .

Hannover , den 13. Februar 1888 .
Königliches Gericht der 19. ' Division .
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